
CB (Australia - New Zealand)

INTERNATIONALE 
REFERENZGÜTESIEGEL

CE – gibt an, dass die Produkte, die dieses Zei-
chen tragen, die grundlegenden Anforderungen 
der EU-Richtlinien erfüllen.
ENEC – Europäisches Gütesiegel für elektrische 
Produkte, das nachweist, dass die geltenden 
europäischen Standards erfüllt werden. Dieses 
Gütesiegel wird als gleichwertig mit den einzel-
nen nationalen Gütesiegeln von über 20 euro-
päischen Ländern anerkannt, die das LUM-Ab-
kommen unterzeichnet haben.
ETL – amerikanisches/kanadisches Gütesiegel 
für elektrische Produkte. Bescheinigt, dass das 
Produkt den aktuellen US-amerikanischen und 
kanadischen Standards entspricht.
PSE – japanisches Gütesiegel für elektrische 
Produkte. Bescheinigt, dass das Produkt den 
aktuellen japanischen Standards entspricht.
NOM – mexikanisches Gütesiegel für elektri-
sche Produkte. Bescheinigt, dass das Produkt 
den aktuellen mexikanischen Standards ent-
spricht.
EK/KC – koreanisches Gütesiegel für elektri-
sche Produkte. Bescheinigt, dass das Produkt 
den aktuellen koreanischen Standards entspricht.
CB-Zertifikat 
(Australien und Neuseeland)
Zertifizierung, die bestätigt, dass das Produkt 
den internationalen IEC-Normen entspricht, es 
kann mit bestimmten länderspezifischen Abwei-
chungen ausgestellt werden. 
CB-Zertifikat – Zertifizierung, die beschei-
nigt, dass das Produkt den internationalen 
IEC-Normen entspricht.
CCC-Zertifikat – China Compulsory Certifi-
cation. Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das 
Produkt den chinesischen Vorschriften genügt und 
ist obligatorisch für alle nach China importierten 
Beleuchtungsapparate.

ÖKOBEITRAG 

Der Ökobeitrag wurde durch die Rechtsver-
ordnung vom 25. Juli 2005 (Implementierung 
der Verordnungen 2002/95/CE, 2002/96/
CE und 2003/108/CE) eingeführt. Es handelt 
sich um einen Umweltbeitrag, der gezielt für 
den fachgerechten Umgang mit Abfällen aus 

elektrischen und elektronischen Geräten (RAEE) 
geleistet wird. Im Einzelnen wird dieser Beitrag 
zur Finanzierung von Aktivitäten im Zusammen-
hang mit der Bearbeitung, dem Transport, der 
Wiedergewinnung sowie der Entsorgung in der 
Folge der Stilllegung alter elektrischer und elek-
tronischer Geräte verwendet. In den Preisanga-
ben für die Lampen und Leuchtkörper von Kartell 
ist der Ökobeitrag RAEE bereits inbegriffen.

BEKANNTGABE LAUT ART. 13 DER 
RECHTSVERORDNUNG VOM 25. JULI 
2005, NR. 151.

Verordnung 2012/19/UE (Abfälle aus Elektri-
schen und Elektronischen Geräten RAEE):
Nutzerinformationen: Dieses Produkt ist im Sinne 
des Art. 13 der Rechtsverordnung vom 25. Juli 
2005, Nr. 151 “Implementierung der Verord-
nungen 2002/95/CE, 2002/96/CE und 
2003/108/EC in Bezug auf die Reduzierung 
und Verwendung gefährlicher Stoffe in elektri-
schen und elektronischen Geräten sowie auf die 
Entsorgung von Abfällen“ gesetzeskonform.

Das Symbol des durchgestrichenen Müllcont-
ainers auf dem Gerät oder auf seiner Verpa-
ckung bedeutet, dass das Produkt am Ende 
seiner Lebenszeit getrennt entsorgt werden 
muss. Der Nutzer muss das ausrangierte Gerät 
zu einer auf Elektro- und Elektronikmüll speziali-
sierten Sammelstelle bringen oder es beim Kauf 
eines gleichwertigen Geräts an den Verkäufer 
übergeben, der dieses im Tausch annimmt. Eine 
angemessene Abfalltrennung zum Zwecke einer 
umweltfreundlichen Wiederverwertung, Verar-
beitung und Entsorgung ist ein wertvoller Beitrag 
zur Reduzierung der Umwelt- und Gesundheits-
belastungen und fördert die Wiederverwertung 
und/oder das Recycling der Materialien, aus 
denen die Geräte hergestellt sind. Eine unsach-
gemäße und rechtswidrige Entsorgung durch 
den Nutzer wird im Sinne der geltenden Geset-
ze verwaltungsrechtlich geahndet.

ÖKODESIGN IN DER BELEUCHTUNG 
Zur Erfüllung der Vorgaben der geltenden Nor-
men arbeitet Kartell an den Beleuchtungsproduk-
ten, um die Geräte möglichst auf die Parameter 
der ÖKODESIGN-Richtlinie abzustimmen.

Diese neue Richtlinie gibt einen allgemeinen nor-
mativen Rahmen und die Regeln für die Definiti-
on der technischen Anforderungen vor, die die 
Hersteller der Geräte und Vorrichtungen bereits 
in der Planungsphase berücksichtigen müssen, 
um die Energieeffizienz zu steigern und die 
Umweltbelastung der eigenen Produkte wäh-
rend ihrer gesamten Lebensdauer (Produktion – 
Gebrauch – Entsorgung) zu reduzieren.

Insbesondere in Bezug auf die Lichtquellen und 
ihre Versorgungseinheiten wird verlangt, dass 
sie zugänglich und entsprechend eingerichtet 
sind, um Kontrollen ausführen zu können, und 
dass sie „ausbaubar“ sind, um die Reparatur 
des Beleuchtungsgeräts bei einem Defekt dieser 
Elemente zu garantieren. Schließlich müssen sie 
„austauschbar“ sein, um eine eventuelle Aktua-
lisierung/Implementierung des Beleuchtungsge-
räts stets dann zu ermöglichen, wenn effiziente-
re oder auf jeden Fall bessere Komponenten in 
nächster Zukunft zur Verfügung stehen werden.

NORMATIVE VORGABEN FÜR BELEUCHTUNG ZERTIFIZIERUNGEN


